
Niederschrift 

der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Tötensen am 19.06.2023 im Schützenhaus 

Westerhof 

 
Beginn: 19:30h                 Ende: 22:31h  
 

Anwesenheit: Vollständig. Außer den Mitgliedern des Ortsrates ist zugegen: 

Gemeindebürgermeister (GB) Dirk Seidler.  

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der in einem Punkt (Reihenfolge der TO 

9 und 10) geänderten Tagesordnung – keine Einwände. OB begrüßt den 

anwesenden Gemeindebürgermeister Dirk Seidler. 

2. Genehmigung der Niederschrift der OR-Sitzung vom 09.11.2023: 10 Ja-

Stimmen, 1 Enthaltung. 

3. Mitteilungen der OB (s. Anlage 1) 

4. Einwohner/innenfragestunde  

- Vorerst keine Fragen. 

 

5. Obdachlosenunterkunft Tötensen – Zur Waldtreppe 

OB berichtet über bisherige Entwicklungen in dieser Angelegenheit, die Gründung 

der sogenannten „Interessengemeinschaft Tötensen“ sowie den einschlägigen 

Beschluss (Forderungen) des OR in einer nicht-öffentlichen Sitzung vom 15.02.2023. 

Die zwischenzeitlich verfolgte „Tiny House“-Lösung sei als solche inzwischen zwar 

verworfen worden, dem OR liege allerdings der (Neu-)Entwurf einer an ähnlichen 

Gestaltungsrichtlinien orientierten Anlage mit einzelnen, eingeschossigen 

Containern/Wohneinheiten vor. 

Dazu nimmt Gemeindebürgermeister Seidler Stellung: Sowohl das Ergebnis eines in 

Auftrag gegebenen (erneuten) Bodengutachtens als auch die Erteilung der 

(beantragten) Baugenehmigung stünden derzeit noch aus, jedoch gehe die 

Gemeindeverwaltung nicht davon aus, dass einer Bebauung auf dem vorgesehenen 

Areal im Grundsatz etwas entgegenstehe. Erschließung, insbesondere hinsichtlich 

Elektrizität, stelle das größte Problem dar – laut EWE müsse derzeit mit einer Dauer 

von ca. 50 Wochen gerechnet werden, um die Elektroanschlüsse herzustellen. 

Geplant sei, auf dem Gelände insgesamt 9 Wohneinheiten („Quasi-‚Tiny-Häuser‘“) 

mit Platz für je 5-6 Personen pro Einheit zu errichten.  

In Klecken unterhalte die Gemeinde ebenfalls eine Container-Anlage, dort habe eine 

Erschließung (Herstellung der Stromversorgung) etwas kurzfristiger als in 50 Wochen 

erfolgen können. Bis Ende des Jahres müssten die Geflüchteten, die derzeit noch im 

Hotel Holst in Sieversen wohnten, anderweitig untergebracht werden. Die 

Zuständigkeit für die Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine werde dann wieder 

beim Landkreis liegen. Zu rechnen sei außerdem derzeit damit, dass etwa 15-20 

anerkannte Asylbewerber in der Gemeinde einen Familiennachzug erwirken würden, 

wodurch der Bedarf an günstigem Wohnraum erneut steigen könnte.  

Im Gemeinderat seien weitere Mittel bereitgestellt worden, um eine Unterbringung 

Obdachloser auch an anderen Stellen in der Gemeinde zu ermöglichen.   



Die Häuser der Anlage in Tötensen würden vor Ort zusammengebaut, wahlweise in 

Holzständer- oder Metallbauweise – dies hänge von den Ergebnissen der nach 

Erteilung der Baugenehmigung unverzüglich aufzusetzenden Ausschreibungen ab. 

Einzelne Ortsratsmitglieder richten ihre Fragen an GB Seidler: 

- Auf Nachfrage des OR-Mitglieds Luisa Schiefelbein: Ein Sicherheitsdienst 

sei aufgrund der (gegenüber den ursprünglichen Plänen) reduzierten 

Belegung nicht mehr vorgesehen. Die „Johanniter“ – bisher mit der 

Betreuung der Geflüchteten in Sieversen betraut – sollten diesen Dienst 

nach Möglichkeit auch weiterhin übernehmen, wenngleich in Tötensen 

aufgrund der räumlich voneinander getrennten Wohneinheiten eine 

Betreuung rund um die Uhr nicht erforderlich sei.   

- Frage zu den Möglichkeiten der Belegung. GB Seidler räumt ein, dass u.U. 

auch „zueinander passende“ nicht-verwandte Personen in einzelnen 

Einheiten untergebracht werden könnten.  

- Frage zur vor einiger Zeit abgebrannten Obdachlosenunterkunft in 

Rosengarten. Ersatz hierfür solle gefunden werden; der Gemeinderat 

arbeite zurzeit daran.  

Die Ortsbürgermeisterin öffnet die Sitzung für eine zusätzliche Fragestunde 

(19:55) und einzelne Bürger/innen sowie weitere Ortsratsmitglieder melden sich zu 

Wort: 

- Einwohner äußert Unverständnis darüber, dass an dieser „nachweislich 

belasteten“ Stelle erneut Wohneinheiten errichtet werden sollten. 

Gefährdungen für künftige Bewohner/innen seien nicht auszuschließen. 

- Frage, ob es einen gültigen Bebauungsplan gebe: GB: Ja, der 

Bebauungsplan von 1976 gelte weiterhin – die geplanten Wohneinheiten 

stünden nicht auf der ehemaligen Deponiefläche. Dazu Herr Kuhn: Seiner 

Einschätzung nach sei mit erheblichen Ausfahndungen des z.T. 13m tiefen 

Deponiekörpers zu rechnen, er halte eine Neubebauung aus diesem 

Grunde ebenfalls für fahrlässig und verweist auf ein Urteil des BGH. GB: 

Der LK habe (in Kenntnis der Sachlage und etwaiger darauf zu 

beziehender Urteile) beschlossen, dass vor Ort gebaut werden dürfe; dies 

allein sei für die Entscheidung der Gemeinde maßgeblich. 

- OR-Mitglied Peter Relotius: Die (geplanten) Häuser lägen zwar auf dem 

Gelände der Altlast, jedoch außerhalb der sogenannten (und auf Karten 

ausgewiesenen) „Müllgrenze“. Bei einschlägigen Untersuchungen des 

Deponiekörpers sei auch auf toxische Stoffe geprüft worden. Bei den hier 

in Rede stehenden Flächen seien mineralische Böden mit Einschlüssen 

festgestellt worden, jedoch keine Ausgasungen, die (noch) von diesem 

Untergrund ausgingen. Eine gastechnische Sanierung sei zwar lediglich 

auf dem Gelände des Sportplatzes durchgeführt worden. Dennoch gelte für 

die in Rede stehende Möglichkeit einer Bebauung, dass hierfür der LK 

(nicht die Gemeinde) verantwortlich sei und sein Einverständnis erteilt 

habe.  

- Ortsbürgermeisterin: Das Ergebnis eines Bodengutachtens stehe derzeit 

noch aus – erst wenn dies eine Gefährdung ausschließe, könne auch die 

Baugenehmigung erteilt werden.  

- Gemeindebürgermeister: Bittet darum, die Verhältnismäßigkeit in der 

Bewertung möglicher Gefahren zu wahren. Eine Unterbringung 

Geflüchteter sei unter Abwägung aller relevanten Faktoren aus seiner Sicht 



(und vorbehaltlich eines entsprechenden Ergebnisses des 

Bodengutachtens) zu verantworten.  

- Ortratsmitglied Jan Bellmann empfiehlt den Anwohner/innen, zunächst das 

Ergebnis des Bodengutachtens abzuwarten und dieses ggf. mit 

Rechtsmitteln anzufechten.  

- OB ergänzt, dass der OR über dieses Gutachten, wenn es erst vorliege, 

beraten und sich dazu verhalten werde.  

- Frage zur geplanten Dauer der Unterkunft. GB: Baugenehmigung werde 

befristet erteilt, i.d.R. für 2-5 Jahre. Die Gemeinde strebe nicht an, dort eine 

„dauerhafte Unterkunft“ zu errichten. Auf eine deutlich längerfristige 

Verwendung seien auch die geplanten Bauten nicht ausgerichtet. Wie 

lange das geplante „Provisorium“ Bestand haben werde, könne derzeit 

nicht verlässlich vorhergesagt werden. Primär gehe es aber darum, 

kurzfristig menschenwürdigen Wohnraum zu schaffen. 

- OB: Frage, ob der Wechsel in der Zuständigkeit (Gemeinde → LK) auch 

eine Veränderung/Erweiterung des für die Anlage ursprünglich 

vorgesehenen Personenkreises nach sich ziehen könne. GB: Nein, es 

gehe nach wie vor ausschließlich um Obdachlose; hier habe die Gemeinde 

weiterhin auch „das letzte Wort.“ 

- GB auf Nachfrage: Eine Außenbegrünung der Anlage sei vorgesehen. 

Der Ortsrat bittet die Gemeinde, über die weitere Entwicklung stetig informiert und in 

diesbezüglichen Fragen konsultiert zu werden, sowie insbesondere das 

Bodengutachten übersandt zu bekommen, sowie dieses der Gemeinde vorliege. 

Beschluss: einstimmig.  

Schließt Einwohnerfragestunde (20:40) 

6. Bolzplatz in Tötensen 

OB und Ortsratsmitglied Niclas Martens berichten in groben Zügen über „Historie“ 

und jüngste Entwicklung des derzeit stark lädierten Bolzplatzes in Tötensen. 

Ortsratsmitglied Jens Heinrich berichtet über Empfehlungen eines Vertreters der 

durch die Gemeinde bestellten Firma Schlatermund vom Vormittag. Die Mitglieder 

des Ortsrates beraten diskutieren verschiedene Aspekte (Modalitäten, künftige 

Ausrichtung und Ausmaße, mögliche Kosten) einer zunächst kurzfristigen 

provisorischen Wiederherstellung sowie einer mittelfristigen Neuerrichtung des 

Bolzplatzes. 

Beschluss 1: 

Der OR bittet die Gemeinde, für den Doppelhaushalt 2024/25 Mittel zur 

Sanierung/Neueinrichtung eines Bolzplatzes in Tötensen einzuplanen.  

1 Enthaltung, 10 Ja-Stimmen 

 

Beschluss 2: 

Unter der Bedingung einer kurzfristigen Umsetzung (innerhalb der nächsten vier 

Wochen) und vorbehaltlich einer Prüfung eines entsprechenden Angebots durch den 

OR stellt der OR Ortschaftsmittel zur Verfügung, um eine zeitnahe (provisorische) 

Wiederherstellung eines bespielbaren Areals mit geeigneten (und späterhin zum 

Zwecke der endgültigen Herrichtung weiterhin nutzbaren) Toren zu ermöglichen.  

- einstimmig 



7. Gestaltung Kreiselmitte und Nebenflächen Tötensen  

OB berichtet über Gespräche der Gemeinde (in Person Herrn Blafferts) mit dem 

Landkreis: Leider habe der LK kürzlich unter Verweis auf Wahrung der 

Verkehrssicherheit abgelehnt, die Kreisverkehrsmitte mit Kunstobjekten oder 

jeglichen sonstigen Aufbauten zu versehen. Dessen ungeachtet solle eine 

Bepflanzung der Kreismitte entsprechend den dazu zuletzt in einem OR-Beschluss 

aufgestellten Vorgaben bis zum Herbst abgeschlossen werden. Offen sei noch die 

Frage der Gestaltung der Nebenflächen (außerhalb des Kreisverkehrs). 

GB: Für die laufende Pflege der Randflächen bestehe eine Zuständigkeit der 

Gemeinde; dennoch sei wünschenswert, dass sich Anwohner/innen sowohl bei der 

Gestaltung als auch ggf. bei einzelnen Pflegearbeiten (z.B. im Zuge von 

„Patenschaften“) beteiligten. Zu beachten sei, dass der LK als 

Grundstückseigentümer bei jeglichen Maßnahmen zur Gestaltung der Randflächen 

zurate gezogen werden müsse.  

Beschluss: 

Der OR bittet die Gemeinde, dafür zu sorgen, dass dem OR schnellstmöglich ein 

endgültiger, die Randflächen mit einschließender, Entwurf in Übereinstimmung mit 

dem OR-Beschluss vom 09.11.2022 vorgelegt werde. 

- einstimmig 

8. Verkehrssituation Westerhof „Am Gehege“ 

OB und Ortsratsmitglied Niclas Martens berichten über die Verkehrssituation in der 

Straße „Am Gehege“ sowie über die bisherigen Aktivitäten des Arbeitskreises 

„Sichere Wege durchs Gehege“, einschließlich der durch diesen Arbeitskreis 

angeregten Bemühungen von Schule und Elternrat. So habe die Schule kürzlich eine 

(in Umfang und Dauer erweiterte) „Zu-Fuß-zur-Schule“-Aktion durchgeführt, hätten 

einzelne Eltern Kinder ermutigt und dabei unterstützt, sich in Kleingruppen zu Fuß 

(sogenannten „Laufbussen“) zur Schule zu begeben, sei der Versuch unternommen 

worden, einen „Elternlotsen-Dienst“ einzurichten (leider vergeblich), würden derzeit 

Möglichkeiten ergründet, eine verkehrsentlastende, rückwärtige zweite Zuwegung 

(für Fußgänger) zu schaffen und seien schließlich Geschwindigkeitsmessungen 

seitens der Gemeinde durchgeführt worden, deren Ergebnisse den Mitgliedern des 

OR inzwischen vorlägen.  

Beschluss 1: 

Die Gemeinde möge den LK ersuchen, regelmäßig 

Geschwindigkeitsmessungen in der Straße „Am Gehege“ sowie auf der K52 

durchzuführen.  

Zur Begründung: Bei beiden Straßen handelt es sich um unmittelbare Zuwegungen 

zu Kita und Grundschule in Westerhof. Messungen der Gemeinde (mobiles 

Verkehrszähl- und Messgerät) haben für die verkehrsberuhigte Zone „Am Gehege“ 

einen V85-Wert von über 27 km/h sowie einen V15-Wert von über 15 km/h (!) 

ergeben und belegen, dass etwa 90% der Fahrzeuge die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit in einem für die Verhängung von Bußgeldern relevanten 

Ausmaß übertreten. Die von diesen Geschwindigkeitsübertretungen ausgehende 

Gefährdung und Belästigung von Schulkindern, Fußgängern und Anwohnern ist nicht 

länger hinnehmbar.  

– einstimmig 



Die Mitglieder des Ortsrates diskutieren weitere, den Verkehr (d.h. 

Geschwindigkeitsübertretungen wie Verkehrsaufkommen und Schwerlastverkehr) an 

K52 sowie der Straße „Am Gehege“ betreffende Gesichtspunkte. Erörtert und 

schließlich mehrheitlich verworfen werden die Ideen der Aufbringung eines „Tempo 

50 km/h“-Piktogramms sowie einer Versetzung des Ortsschildes.  

Einhelligen Anklang findet dagegen der Vorschlag des Ortsratsmitgliedes Maria 

Rose, der OR möge sich an der Initiative des ADFC „Freiwillig Tempo 30“ beteiligen 

– Maria Rose stellt in Aussicht, sich hierum bemühen zu wollen. 

Luisa Schiefelbein bittet darum, die Ergebnisse der jüngsten Verkehrsmessung auch 

der Schule und KiTa zur Verfügung zu stellen. 

9. Verteilung der Ortschaftsmittel 2023 

OB präsentiert einen Vorschlag zur Verteilung der Ortschaftsmittel für das Jahr 2023 

(s. Anlage 2) und erläutert die dort aufgestellten Positionen. In der Folge werden 

einige dieser Positionen diskutiert sowie vereinzelt Veränderungen vorgenommen. 

Der OR berät und beschließt die Aufstellung der Ortsratsmittel gemäß Anlage:  

- einstimmig. 

10. Anfragen der Ortsratsmitglieder 

 

- Die Gemeinde möge den LK ersuchen, den Radweg Sieversen-Westerhof 

von Bewuchs zu befreien, da die Sicht hier erheblich beeinträchtigt sei. 

- Die Gemeinde möge einen abgängigen Zaun am Metzendorfer Weg (Höhe 

Hausnummer 10) instand setzen oder bei Nicht-Zuständigkeit den LK 

informieren. 

- Buswartehäuschen seien durch den Bauhof inzwischen instandgesetzt 

worden – dies verdiene die Anerkennung des OR. 

Die OB schließt die OR-Sitzung um 22:31h 

11. Einwohner/innenfragestunde 

 

- Der Verbindungsweg zwischen Kaßberg und Westerhofer Straße (Höhe 

Hausnr. 32) möge freigeschnitten werden – gerade im Interesse einer 

sicheren fußläufigen Zuwegung zur Grundschule. 

- Die angloamerikanischen Zeitangaben auf der Homepage des Ortsrates  

würden als verwirrend empfunden: Ob eine Möglichkeit bestehe, dies 

anders darzustellen? 

OB schließt die Einwohnerfragestunde um 22:43h 

 

 

 

 

Ortsbürgermeisterin            Schriftführer 

 

____________________________     ___________________________ 

(Regina Lutz)                                                              (Niclas Martens) 


